
Objekttyp: FrontMatter

Zeitschrift: Protar

Band (Jahr): 3 (1936-1937)

Heft 4

PDF erstellt am: 05.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Februar 1937 PROTAR 3. Jahrgang, No. 4

Schweizerische Monatsschrift für den Luftschutz der Zivilbevölkerung * Revue mensuelle suisse pour la protection
aérienne de la population civile Rivista mensile svizzera per la protezione aerea della popolazione civile

Redaktion: Dr.K.REBER, BERN, NeubrUckstr. 122 • Druck, Administration und Inseraten-Regie: Buchdruckerei VOGT-SCHILD A.G., SOLOTHURN

Ständige Mitarbeiter: Dr. L. BENDEL, Ing., Luzern; Dr. IM. CORDONE, Ing., Lausanne; Dr. med. VON FISCHER, Zentralsekretär des Schweiz.
Roten Kreuzes ; M. HÖRIGER, Sanitätskommissär, Basel ; M. KOENIG, Oipl.-Ing., Sektionschef der Abteilung für passiven Luftschutz, Bern ;
Dr. H. LABHARDT, Chemiker, Kreuzungen, Postfach 136; E. NAEF, rédacteur, Lausanne; Dr. L.M.SANDOZ, ing.-chim., Troinex-Genève;
G. SCHINDLER, Ing., Zürich; P.-D. Dr. med. F. SCHWARZ, Oberarzt am Gerichtl.-med. Institut der Universität Zürich; A. SPEZIALI, Coman¬

dante Croce Verde, Bellinzona ; Dr. J. THOMANN, Oberst, Eidg. Armee-Apotheker, Bern.

Jahres-Abonnementspreis : Schweiz Fr. 8.—, Ausland Fr. 12.—, Einzelnummer 75 Cts. - Postcheckkonto No. Va 4 - Telephon 22.155

Inhalt —
Seite

Amtliche Bekanntmachungen - Communications officielles S3

Verordnung über die Organisation des Industrie-
Luftschutzes 53

Ordonnance organisant la défense aérienne industrielle 55

Industrie-Luftschutz 57

Verzeichnis der von der Abteilung für passiven
Luftschutz geprüften Stoffe und Spezial-Verdunkelungs-
papiere 58

Experimentelle Studien über Yperitwirkung (inkl. Lewisit¬
versuche.) IL Mitt. Von P.-D. Dr. med. Fritz Schwarz 59

Sommaire
Page

Lampenabschirmungen. Mitgeteilt von der Abteilung für
passiven Luftschutz 61

La détection de l'ypérite 65
Dalles de béton pour ciel d'abris. Par le Dr M. Cordone,

ing. chim 66
Konstruktive Forderungen für Trag- und sonstige Bau¬

werke im bautechnischen Luftschutze und Befestigungswesen.
Von Ing. H. Peyer 67

Kritische Ueberlegungen zum Problem neuer Kampfstoffe.

Von Dr. S. Wehrli, Dipl.-Ing. chem 70
Ausland-Rundschau - Nouvelles de l'étranger 72

Amtliche Bekanntmachungen - Communications officielles

Verordnung über die Organisafion des Industrie-Luftschutzes

(Vom 29. Dezember 1936.)

Der schweizerische Bundesrat,
gestützt auf den Bundesbeschluss vom 29. September

1934 betreffend den passiven Luftschutz der
Zivilbevölkerung, beschliesst:

Art. 1.

Der Luftschutzpflicht unterstehen, sofern sie
besondere Bedeutung haben:
a) industrielle Betriebe,
b) ähnliche Betriebe, wie namentlich Lagerhäuser,

Schlachthofanlagen und Anstalten mit Werkstätten.
In denjenigen Betrieben, die luftschutzpflichtig

erklärt werden, ist der passive Luftschutz gemäss den
Bestimmungen dieser Verordnung zu organisieren.

Art. 2.

Die Betriebe werden in zwei Kategorien eingeteilt:
Kategorie 1: Betriebe, die einzeln oder, wo mehrere

Betriebe benachbart sind, zusammen einen
Personalbestand aufweisen, der die Aufstellung einer
vollständigen Luftschutzorganisation ermöglicht.

Kategorie 2: Betriebe, die infolge ihres beschränkten
Personalbestandes nicht in der Lage sind, eine
vollständige Organisation zu schaffen oder nicht
unbedingt solche notwendig haben. Diese Betriebe
haben nur Teilorganisationen aufzustellen.

Art. 3.

Die Eidgenössische Kommission für passiven
Luftschutz bezeichnet die einzelnen Betriebe, die der
Luftschutzpflicht unterliegen, und bestimmt, welcher
Kategorie jeder Betrieb angehört.

Bevor die Eidgenössische Kommission für passiven
Luftschutz entscheidet, sind Vernehmlassungen der

kantonalen Luftschutzkommission und der Fachkommission

für Industrie-Luftschutz einzuholen.

Art. 4.

Die Verfügung der Eidgenössischen Kommission für
passiven Luftschutz wird dem Betrieb eröffnet, der
binnen zehn Tagen den Entscheid des Eidgenössischen
Militärdepartements anrufen kann, das endgültig
entscheidet.

Die Entscheide werden durch eingeschriebenen
Brief eröffnet.

Von den rechtskräftigen Verfügungen ist der
kantonalen Luftschutzkommission Kenntnis zu geben, die
ihrerseits die örtliche Luftschutzkommission oder, wo
keine solche besteht, die Gemeindebehörde unterrichtet.

Art. 5.

Für die Bundesverwaltung und ihre sämtlichen
Betriebe und Anlagen wird der Bund selbst die nötigen
Luftschutzmassnahmen treffen.

Für die Haupt- und Nebenbahnen sowie Schiffahrtsund

zivile Fluganlagen werden die notwendigen
Luftschutzmassnahmen vom Eidgenössischen Post- und
Eisenbahndepartement im Einvernehmen mit dem
Eidgenössischen Militärdepartement verfügt.

Art. 6.

Kantone und Gemeinden können ihre eigenen
Betriebe selbst luftschutzpflichtig erklären, unter Anzeige
an die Abteilung für passiven Luftschutz.

Vorbehalten bleibt die Befugnis der Eidgenössischen
Kommission für passiven Luftschutz, solche Betriebe
auf Grund der allgemeinen Vorschriften der
Luftschutzpflicht zu unterstellen.
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